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sondern auch C.11€ Angst, die sich selbst weder verstehennoch auszulegen»
der Lage ist Wird VO Tier voller Erwartung und voller Vertrauen

angeschaut, S Inas ihm dabei die Bedeutung SC1HCT Herrschaftsstellung über
Erde un Jiere aufgehen die ach Worten des Schöpfungsberichtes
eINSESELZ 1ST Seine Herrschaft 1st keine unbeschränkte sondern
z verliehene un darum verantwortliche Wie Einzelfall für das
sich iıhm anvertrauende Tier Verantwortung übernimmt ' 1STt überhaupt
das Geschick der Tierwelt die Menschheitsgeschichte geknüpit Der sSuMN-

dig gewordene Mensch 1st auch daran schuld, da{f Tiere und untermensch-
liche Welt ohne Wissen un! Wollen ı die Katastrophe Schuldfolgen
mıt hineingerissen sind chuldner nıcht 1U (Sott gegenüber, sondern auch
der Welt gegenüber i1st der Mensch ı der Sünde geworden. Gleich Ket-
tenreaktion hat sich VO ihm das Unheil ber die übrige Schöpfung SC-
breitet Kıine Fntiremdung 1st eingetreten Tiere scheinen Iräver des Dämo-
nischen geworden { In den Fluch der Feindschaft zwischen dem Men-
schen und der Schlange scheinen alle Tiere eingeschlossen SC „ 50 glei-
chen Sagt Huber ‚„die Tiere ihrem ohne ihr Zutun durch den
WHall des Menschen bewirkten Verhängnisse olk dessen Herrscher
durch Verbrechen oder Wahnsinn das Verderben renn und alle, die ihm
untertan, “C 1116 Katastrophe hineinreilst““ 1: Versteht der Christ die Le-
bensangst die allenthalben W 16 C1I1 unausgesetzter Druck qauft dem Tierleben
lastet als 1LHEeN Ausdruck Seutfzens der Kreatur, der Apostel
Paulus Römerbrief (8 22) spricht wird die richte VO den Hei-
ligen, VOTLT denen liere ihre Wildheit ablegten, nıcht einfach als Legende ab-
Lun, sondern sich selbst die Frage vorlegen, WIEeCWEIT qls schon Erlöster
der Ausstrahlung der Krlösung den untermenschlichen Schöpfungsbereich
beitragen ann
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Wer heute ber Wehrdienst schreibt SETIZ sich unvermeidlich Fülle
VOonNn Mißverständnissen un ißdeutungen 4UuS Von Mifsverständnissen denn
die 1eldeutigkeit nicht WENISET bel anzuwende:nder Begriffe kann ohne

Bücher schreıben, nıcht beseitigen und die Kunst des Unterschei-
CeNSsS 1ST nıcht jedermanns Sache Sie anwenden erweckt den Verdacht der

Max Huber, Mensch un Tier,

203



Bücherwééisheit, der Unzulänglich eıt des Gésagten ZUT BeWältigiihg der hier
und jetzt gestellten Gewissensiragen. Noch schlimmer ist die Gefahr der Mißß-
deutung. Zu leicht unterstellt das ureigenste Interesse derer, die davon be-
troffen sind, dem Schreiber die e1genen oder andere Vorurteile unsachlicher
Art;: schon bei der Wahl seiner Gesichtspunkte; bei dem, w as ausführ-
licher oder wen1ger austführlich oder überhaupt nicht behandelt; ja könnte
S0a se1N, da{fß bestimmte eigene politische Kinstellungen, unbewußt viel-
Jleicht, ZUFLF Verwechslung des Tatsächlichen un Grundsätzlichen oder
Schlimmerem führten Der Verfasser dieser Zeilen ist sich bewußst, ın wclchem
Umfang die Gefahr dieser Mifsdeutung ach den erschütternden weitpoliti-
schen Kreignissen der etzten Wochen gewachsen ist Allzu viele sahen allzu
leicht in den Kreignissen £ine Bestätigung ihres bisherigen Standpunktes;
dere wieder wechselten nter dem Eindruck der Kreignisse ihren bisherigen
Standpunkt, und ZWAar ach beiden Richtungen hin Wir wollen trotzdem ım
folgenden versuchen, objektiv W16e möglich bleiben, VO  — jenem Stand-
punkt 4uUus urteilen, den Pıus AA seiner berühmten Friedensansprache
Ar Weihnachtsfest 1951 einnahm : ‚„„Politiker, ja 505a Männer der Kirche.,
wollen bisweilen die Braut Christi ihrer Verbündeten oder Zum Werkzeug
ihrer nationalen oder internationalen Pläne machen. ber S1e würden damit

das innere Wesen der Kirche rühren, S1€E ihrem ureigenen Leben schädi-
SCHh Mit einem Wort, S16 würden S1e auf 1€ xleiche Ebene herabziehen, qauf
welcher der Streit irdische Dinge ausgetragen wird. Das ist un: bleibt
wahr, auch wenn C5 sich guter Zwecke un: Interessen willen geschieht.
VWer darum die Kirche VO  — ihrer sogenannten Neutralität abbringen wollte.
Wer der Friedensfrage eınen Druck au f S1€E ausüben oder ihr Recht ee1N-
trächtigen wollte, fre  1 bestimmen, ob, w anı un W1€e S16 1n den verschie-
denen Streittällen Partei ergreifen soll, würde ihre Mitarbeit Friedens-
werk nıcht erleichtern; £€nn eine solche Parteinahme von se1iten der Kirche
ann auch Fragen der Politik nLe eine rein politische se1IN; sS1e mu{fß immer
‚sub speclie aeternitatis‘, Im Blick der Kwigkeit stehen, 1m Licht des (GGesetzes
Gottes., SeINeEr Ordnung, seiner Werte und Ma{ißstäbe.‘‘1 Von diesem Stand-
punkt au  N selen 1er ein1ge Lehrstücke der Kirche ber den Wehrdienst heute
dargestellt.

Der Krieg keine absélqte Notwendigkeit
In der gleichen Ansprache des Papstes steht der für die kirchliche Auffas-

5SUuNns wichtige Satz, da{fß „„d1e unauflösliche Vereinigung der Staaten eine
natürliche Korderung, eine Tatsache ist, die sich ihnen aufdrängt und der
s1e sıch, WENN auch zuweilen zögernd, W1Ee der Stimme der Natur unterwer-

ien, indem S1LE sich bemühen, ihrer Vereinigung auch eine dauerhafte äaußere
Kegelung, £einNne UOrganisation geben. Der taat und die Gemeinschaft der

AAS AEN. (1952) (T Diıe Übersetzung der päpstliıchen Ansprachen ıst dem Werk
VOoO [)tz-Groner enInonımen, Soziale Summe Pius AUL., Freiburg 1955, Paulusverlag. Die
Zahlen bezeichnen cdie andnummern des Buches. 41533
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mıt ihrer Organisation sindalso kraft ihrer Naturund derd -
lenAnlage des Aenschen und TOTZ aller Schatten, W1C die Krfahrung der Ge-
schichte bezeugt Formen der Einheit und der Ordnung unter den Men-
schen, unentbehrlich für das menschliche Leben und förderlich für essen
Vervollkommnung Schon ihr Begrif£f besagt die uhe der Ordnun JELNLC
tranquillitas ordinis die der heilige Aucgustinus als Wesensinhalt des Frie-

ECNSs bezeichnet Sie sind also wesentlich Kriedensordnung Wenn die
Menschheit Gleichtörmigkeit mıiıft dem göttlichen Willen das sichere eil-
mittel anwendet das der vollkommenen christlichen Ordnung der Welt
besteht wird S1C bald sehen, W1C tatsächlich Sü0sSa die Möcglichkeit des
Krieges, selbst des gerechten, verschwindet enn wird keinen Daseins-
zweck mehr haben, sobald die Tätickeit der Gemeinschaft der Staaten als
wahre Friedensordnung verbürgt 1st .. Die Kirche kennt qlso0 nicht IU C1HEN

geschichtlichen Zustand sondern strebt ih auch A dem die Wehrpflicht
gegenstandslos geworden 1st Der Papst fügt unmittelbar 1INzZzu 95  1€ Welt
1st weIit entfernt VO gottgewollten Ordnung Christus, die ech-
ten un: dauerhaften Frieden verbüret Man wird vielleicht SaGeCN, dafß CS sich
annn doch niıcht lohne, die großen Linien Ordnung aufzuzeigen ıUn
gerade ihr den grundlegenden Beitrag der Kirche ZU Werk des Friedens

sehen. Man wird einwenden, da{fß Wir damit 1Ur den Zynismus der Skep-
tiker und die Entmutigung der Freunde des FKriedens och vertiefen,
wWEeNnNn dieser nicht anders 6 mıiıt dem Rückgriff auf die W Werte des
Menschen un der Menschheit verteidiet werden kann Man wird Uns endlich
entgegenhalten, da{fß Wir damıiıt tatsächlich dem recht geben der das letzte
und entscheidende Wort der Friedensfrage bewaffneten Frieden siıeht
also Lösune die erdrückend für die wirtschaftlichen Kräfte der Völ-
ker und aufreibend tür ihre Nerven 1st Dennoch halten Wir 1 für NUum-

gänglich NOLS, den Blick auf die heute VO  - allzu vielen aus dem Auvcve VOGCL-

lorene christliche Ordnung heften, WECNN INa  — den Kern des Problems
sehen ll W 16 C555 sich heute darbietet und WeNNn an sich niıcht blo{fß theo-
retisch sondern auch praktisch Rechenschaft geben 8 ber den Beitrag,
den alle und erster Stelle die Kirche wirklich ‚eisten können, auch
ungunstıgen Verhältnissen und trotz der Zweifller und Schwarzseher. Vor
allem wird Blick jeden UNVOTEINSCHOMUNEHECN eobachter davon ber-
ZCUSECN, da{fßs der Kernpunkt der Friedensirage heute ge1istıg sittlicher Ord-
‚ 1st da{fs ‚J C1LNECIN seelischen Manvel oder Fehler liegt CC3 HKs lieet
diesen Orten des Papstes E1 erNste Kritik jeder Friedensbewegung, die
den Kern des Problems der institutionalisierten Waffenlosigkeit sieht oder
die Grunde für gleichgültig hält AUuUSs welchen umfassenderen Sichten
heraus ıhre Mitglieder den Verzicht auf dıie Wehrmacht Volkes fordern.
Sie enthalten zugleich die Hinweise auf die beiden Grundforderungen

2 AAS E E (1952) 10; Utz-Groner 41956/99/4202.
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chrietlichen Friedensbewegung: die Beseitigung jener sittlich-seelischen
Mangelerscheinungen ım Rechtsbewufstsein und -willen der Völker, AaUS denen
immer wieder Kriege weboren werden, un die Erri-chtung einer Ordnung der
Völkergemeinschaft, die wirksam den bewafifneten Konflikt unter Völkern
verhindert. afß S16 nicht das Geschehen VO  « Unrecht überhaupt verhindern
kann un wird, ıst bel der o  Verfasspn  (e) des Menschen ın dieser Welt selbst-
verständlich.

Es ist aber nıcht richtig, INn&  - mıiıt Berufung auftf diese Verfassung
für Ikirchliche Lehre hält, VO en Kriegen gelte, w as das Evangelium VO

den Armen Sagt ”I habt sS1E allezeit hei euch  . Und es ıst richtig, WCILH

gesagt WIT'!  d, da{fs eine Zeit denkbar Se1 un: vielleicht schon bald der
ın den Moraltheologien der Traktat ber den gerechten Krieg ebenso VC

schwinden kann, W1€e der Iraktat über die g-erechte Fehde oder die gerechte
Blutrache daraus verschwinden konnte.

Der Krieg immer eın sıttlicher I’nwert

Nicht wen1ger eindeutig als die Lehre der Kirche V.O  — der grundsätzlichen
Überwindbarkeit des Krieges ist ihre Lehre VO der grundsätzlichenVerwerf-
lichkeit des Krieges. ‚„‚Nach den Schrecken der Zzwel Weltkriege brauchen
W ir nicht mehr aran erıinnern, da{ß jede Verherrlichung deu Krleges qlg
eINe Verirrung des (Zeistes un des Herzens verdammen ıst. Gewiß sind
Seelenstärke und Tapferkeit hıs ZUL Hingabe des Lebens, WEEeNn die Pflicht
fordert, große Tugerid—en ; doch den Krieg provozleren wollen, weil die
Schule- grofßer Tugenden un 1ne Gelegenheit ist, S1e üben, müfste als
erbrechen und Wahnsinn erklärt werden.‘‘4+ Es mu Gegenteil alles
tan werden, Kriege verhindern. Und kann auch geschehen; enn
sagt der Papst: ‚„Gegenseitiger guter Will(_ä 1äSt den Krieg als etztes Mittel,
Gegensätze zwischen den Staaten regeln, iImmer vermeiliden.‘‘ » Das be-
deutet, da{fßs wen1gstens bel einem der Beteiligten dieser gute Wille fehlt,
WCILL trotzdem einem Krieg kommt. In diesem ıInn <ibt C: überhaupt
keinen allseitig gerechten Krieg un: diesem Sınn ist jeder Krieg eın

énsr«echter Krieg. Nichts ist darum leichter qals den Beweis versuchen, da{fß
be1 gutem illen alle Kriege der Vergangenheit vermeliden SECWESCH waren.
Nur mu{fß 1a 1esen atz die nıcht ihm enthaltene Behauptung abh-
STCHNZECI, qls sel das Unrecht hbe1ı allen Beteiligten _  IL und aqals folge AUS>

dieser Lehre der Kirche die allgemeine Verurteilung VO Wehrbereitschaft
und Wehrdienst auch ım Kriege. Allzu oft begegnet INa 1m Schrifttum der
etzten Jahre dieser billıgen Verwechslung Z7WEIET Kragen. Wenn sicher st,
da{fß der letzte Weltkrieg VO  en se1ıten Hitlers eIN ungerechter Krieg WAär, folgt

ANnsprache des Papstes die Teilnehmer der sechzehnten Sıtzung des internationalen
Dokumentationsbüros für Militärmedizın Oktober 1953 AAS O SE (1953) (49 Ut.  n
Groner 22368

AAS N AKN: (1953) Z{48; Utz-Groner 2366
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daraus nicht, da{fß auch die kriegerisehe Abwehr seıtens SC1INET Gegner un-

gerecht WAar,.

Der Grund für die Verwertlichkeit jedes Krieges, wenıestens bei
de1 Beteiligten, Ist Kechtswidrigkeit Im Krievre geschieht Un-
recht Das i1st nıcht das CINZISC, W as ihn verwerflich macht Das CL€ grund-
legende Unrecht bleibt selten allein un die Zahl der mMI1 ihm vegebenen Ge-
“ahrdungen anderer sittlicher VWerte 1s1 unermeßlich -1C w1ıecot oft schwerer
als das Unrecht des Krieges selbst Für den Christen liegt tiefste1ı Un-
ert der Verletzung des grundlegenden Kennzeichens der Jünvgerschaft
Christi: der Liebe Die ihm enthaltene Unordnung 1st 11NINer unvereinbar
a1ıt dem (seist der Bergpredigt, mıt den Abschiedsworten uUNsSeTES Herrn und
mıt SC IILCIIL Beispiel.

Die Lehre VO „gerechten Krieg
Nicht wen1ger al die Lehre V'O.  ; allseits einwandfreien Krieg CT -

urteilt die Kirche auch die grundsätzliche Verwerfung jeder (Gewaltanwen-
dung der Abwehr ungerechten Angriffs nıcht 1U prıvaten S{()I1-

ern auch öffentlichen Notwehrrecht Auch 1er ı1st die Sprache dies kirch-
lichen Lehramtes bhıs die etzten Jahre 1N€e1N eindeutie 1US AIl

Oktober 1953 , ‚".‘Al'l erster Stelle (der durch internationales Strafrecht
ahndenden Fälle Vf.) steht das Verbrechen des modernen Krieges, der
nıcht: durch die unbedingte Notwendigkeit der Verteldigung gefordert ist
und der Wir können ‚> ohne Zögern aussprechen unvorstellbare Zer-
storungen, Leiden und Schrecken mıt sich bringt Die Völkergemeinschaft
mu MIiIt gewissenlosen erbrechern rechnen, die ZU Verwirklichune ihrer
ehrgeizigen Pläne nicht davor zurückschrecken, totalen Kriee ent-
fesseln. Darum bleibt den anderen Völkern, WEn s 1C ihre Existenz und ihre
kostbarsten Güter beschützen un den internationalen Unglücksstiftern nıcht
freies Spiel lassen wollen, nıchts übrie als sich ohl der übel auf den Jag
vorzubereiten, S16 sich verteidigen INUSSECN Dieses Recht CLNer Verteidi-
3a  Uungs annn inNna selbst heute keinem Staat ECrWEISECCN Das äandert übrigen
absolut nıichts der Tatsache, da{fß der ungerechte Kriee die erste Stelle
der schwersten Verbrechen stellen ist die das internationale Strafrecht
auf die schwarze Liste SeTz und mıiıt den schwersten Strafen belegt, und deren
Urheber auf jeden Fall schuldig un der vorgesehenen Stratfe verfallen sind An

Ahnlich NI späater Oktober „„Vor WENISCH Tagen och haben Wir
den Wunsch geäußert da{fs Ina  — auf internationaler Ebene jeden Krier be-
strafen so11 der nıcht durch die absolute Notwendigkeit der Verteidigun

eciNe sehr schwere der Gemeinschaft zugefügte Ungerechtigkeit gefor-
dert 1st falls INa  — diese nıcht durch andere MVlıttel verhindern kann und —

fach geschehen mMu 111 Ina. den internationalen Beziehungen nicht ruta-

AAS @DE (1953) 733 { Jtz Groner 444
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le  7%  - ®walt un Cewissenlosigkeit freie and lassen.““7 Noch mehr 1ns Aiehe
S1iNg der Papst der Weihnachtsansprache 1948 ‚„„Nie seit Beendigung der
Feindseligkeiten fühlten sich die Menschen derart beklemmt VO dem Alp-
druck eines Il€lllßfi Krieges und der angstvollen Sehnsucht ach dem Frieden
wWwW1e€e heute. Sie bewegen sich zwischen Z7Wel entgegengesetzten Polen Da sind
die, welche das alte, niıcht SallZ falsche, jedoch Mißverständnissen Anla{flß
gebende un oft mibßrauchte Wort wieder aufnehmen: Si VIS PAaCGCIX, Para
bellum: Willst du den Frieden, ruste ZU Krieg! Andere glauben das Heil
der Formel finden: Frieden jeden Preis! Beide Teile wollen den Fr  1e-
den, aber beide gefährden ıhn die einen, weil S1€6 das Mißtrauen wecken, die
anderen, weil S16 die Sicherheit dessen ermutigen, der den Angriff vorberei-
tet Beide a1s0 seizen, ohne CS wollen, die Sache des Friedens aufs Spiel,
ausgerechnet einer Zeit, da die Menschheit, erdrückt VO Gewicht der
Aufrüstungen, geängstigt VO Ausblick auf CUuUcC und och schwerere f  \VONn-
flikte schon e1ImM Gedanken eine kommende Katastrophe erzittert.‘‘® Un-
ter den Merkmalen eiNes Ohristlichen Friedenswillens zahlt ann der Papst
auch diese 1eT7 auf Er kommt VO Gott. Darum sind seine £TSTEN W affen
G(Gebet un Liebe ‚„„Diese beiden W aflften stammen VO  - Gott, un: da sS1e
fehlen, NUr die materiellen Waffen handhaben welßS, ann e1in
wahrer Friedenswille herrschen, ennn die reıin materiellen Rüstungen wecken
notwendig Mißtrauen und schaffen eıne Atmosphäre des Krieges. ‘‘ + Er ıst
leicht erkennbar: „Dem göttlichen Friedensgebot gehorsam, macht n1ıe AUS

einer Frage des Prestiges der der nationalen Ehre einen Kriegsfall oder uch
NUur eine Kriegsdrohung. Er hütet sich wohl, mıiıt Waffengewalt Rechte: gel-
tend machen, die, sosehr sS1e6 ihm zustehen mögen, die Gefahr eines Kriegs-
brandes mıiıt allen sS$eiNeEN entsetzlichen seelischen und materiellen Folgen
nıicht aufwiegen.‘ *° Und mıt dem Blick auf die fügt der Papst hinzu:
„Möge der Urganisation der ‚Vereinten Nationen:‘ gelingen, der volle un
reine Ausdruck 1eser internationalen Friedenssolidarität werden, indem
sS1e aus ihrer Grundverfassung un ihren Statuten jede Spur ihrer Herkunft
beseitigt, die 1U einmal notwendig e1ine Kriegssolidarität W war.‘“ 11

Kr ıst praktisch und realistisch: „„De1LN unmittelbares Zarel ist CS, die Ur-
sachen der Spannungen, die seelisch und materiell die Kriegsgefahr erhöhen,

beseitigen oder wenigstens mildern. Diese Ursachen S1IN! neben anderen
hauptsächlich der Verhältnis Bevölkerung ENSC nationale Raum
un der Mangel Rohstoffen.‘ 12 Lr nenn Beispiele solcher dem FErieden
dienenden internationalen Wirtschaftspolitik, iwa: ‚„„Anstatt Schranken

errichten, sich gegenseltig den Zugang den Rohstoffen SDCTITON,
nıcht £eTCN Nutzung und Austausch VO  - allen unnötigen Fesseln be-

freien, von jenen allem, 1€ £1INe schädliche Ungleichheit der wirtschaft-

AAS XX (1953) (48; Utz-Groner 2366
AAS @ @OE (1949) T1 Utz-Groner 4143
Utz-Groner 4149 [’tz-Groner 4150
Utz-Groner 4150 Utz-Groner 4151
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‚Je-lie Lageschaffen @° 13 Er bedeutet Kraft den Angriffsgeist: ,
der kriegerische Angriff auf ıJENLC Güter, welche die göttliche Friedensord-
n unbedingt achten un: gewährleisten, deshalb ber auch schüt-
C  e und verteidigen verpflichtet ist Sünde, 1St Verbrechen, 1st Anschlag
aut die Majestät Gottes, des Schöpfers un! Ordners der Welt Eın Volk, das
VO  n C1NeImM ungerechten Angriff bedroht der schon dessen Opfer ist, kann,
WENnN christlich handeln waill, nicht ı SSLIVCE Gleichgültigkeit verharren,
un: och mehr verbietet die Solidarität der Völkerfamilie den andern, sich

gefühlloser Neutralität als einfache Zuschauer verhalten Wer wird IC
die Schäden können, die bereits der Vergangenheit durch 111

solche, VO christlichen Empfinden weıt enttfernte Gleichgültigkeit SESCH-
he1 dem Angriffskrieg angerichtet worden sind! Wie hat S16 das Gefühl
manselnder Sicherheit gesteigert bei den Grofßlßen und VOLT allem hei den
Kleinen‘! Hat dafür vielleicht irgendeinen Vorteil eingebracht? Im Ge-
genteil Sie hat die Anstifter und Begünstiger des AneorTifis DUL beruhigt und
die einzelnen, sich selbst überlassenen Völker die Notwendigkeit VETSETZ
ihre hüstungen 11N$S Unbegrenzte vermehren 6 14

Ahnlich urteilt der Papst ber den kalten Angriffskrieg September
1952 „Der Angriff der Korm dies kalten Krieges ist sittlich unbedingt
verwerten Ist Cr ber erfolgt, S'| hat der oder haben die angegriffenen Fried-
willieen nıicht das Recht sondern So  f} die Pflicht sich ZUr Wehr
SELIZEN. Keimn Staat und keine Staatengruppe darf ruhig hinnehmen, poli-
tisch die KEnge getrieben oder wirtschaftlich ruinıert werden. S1e sind
dem Allgemeinwohl ihrer Völker die Abwehr schuldig. Das Tiel der Abwehr
ist den Angri{ff Stehen bringen und erreichen, da{fs die politischen
un wirtschaftlichen Mafinahmen. sich dem formellen Rechtszustand des
Friedens zwischen Angreifer un: Anceoriffenen ehrlich und vollkommen Aallı-

gleichen uch der Krage des kalten Krlieres ist das Denken des Katho-
liken und der Kircheie realistisch Die Kirche glaubt den Frieden un wird
nicht müde werden, die verantwortlichen Staatsmänner und die Politiker
daran CTINNCTIL, da{ß auch die heutigen politischen un: wirtschaftlichen
Verwicklungen be1i gutem Willen aller Beteiligten sich friedlich 1ösen lassen.
Anderseits rechnet die Kırche mıiıt den dunklen Mächten, 1e  1 der Ge-
schichte ı1LININEeEer Werk Darum hält sS1C sich uch zurück ©gegenüber
jeglicher Friedenspropaganda, der das Waort FEriede mißbraucht wird
dem INa  — nıcat genannte Yiele arn °“ 15

Wir haben deshalb qausdrücklich den Papst SC1INEC Ansprachen der
etzten Jahre Ort “om men Jassen, nicht den Eindruck erwecken,
verade diesem Abschnittz hlofse Privatmemnung, CcC1INe ‚„‚Treie Meinung
oder z der kirchlichen Lehrverkündigung als veraltet betrachtende
Lehre vorzutragen Gewilß sind JENC Sätze keine dogmatischen Definitionen;

Utz-Groner 4151 [Jtz Groner 4152
Ans rache dıe Mıt heder der ‚„‚Pax-Christi -Bewegung September 1952 AAS
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aber S IC sıind auch nicht nNnur Privatmeinung des Papstes, der der katholische
Christ vermeintlich hbesser unterrichtetes Urteil hne weiteres
übersetzen dürfte

Unvereinbar mıiıt ihnen ıst 1e Auffassung VO  en der grundsätzlichen Ver-
wertflichkeit des staatlichen Verteidigungsrechtes Wer Stellen der Heiligzren
Schrift her den Sinn des J1 ötungsverbotes, ber den ınn des christlichen
Liebesgebotes, ber den Sinn christlichen Ertragens VO Unrecht, W 16

der Bergpredigt spricht oder aus den Worten und dem Beispiel uUunNnserTeSsS Herrn
Ulgarten, ber das Wort VOL Pılatus, WEILN sSC111 Reich V{ dieser Welt

Warti, würden = Diener streıten, Wer diese Stellen auslegt, da{fi
grundsätzlichen Verwerfung des Verteidigungsrechtes auch 1 jedem

Kall des unserechten Angriffs kommt der ıst Widerspruch MIt der kirch-
lichen Lehre Suarez zOgert nicht Sa  SC mit der kirchlichen Glaubenslehre
(de Caritate, disp. 111 Sect 2 Im gleichen Widerspruch ihr steht der,
er 1 Gegensatz der moralisch einmütigen kirchlichen Lehrtradition das
natürliche Rechtz Volkes bestreitet, siıch SCS unmittelbaren unNn-

gerechten Angri{ff auyf wesentliche Rechtsgüter ZU Wehr SetzenN; Recht,
das der Leibweistigkeit der menschlichen Person un der darin wurzeln-
den grundsätzlichen Erzwingbarkeit menschlicher Rechte begründet 1St oder
WeETLr dies qals C111 der Kirche freie Lehre hinstellt Wer die qausführliche
Auseinandersetzung der groißden katholischen Theoloren miıt den 1er
wıieder gemachten „Schwierigkeiten kennt eLwa be Franz VO Vitoria
(Relectiones XE theologicae de JUFC belli et Indis), Suarez (de ıtate,
disp 3388 Bellarmin (de membris ecel de Jaicıs 14) WTr die
eingehende moraltheolocsische Auseinandersetzune mMi1t den angeblichen der
auch wirklichen vereinzelten gegenteiligen Auffassunsen EINISET Kirchen-
schriftsteller des Altertums weils wird sich nıcht durch die Übertreibungen
irremachen lassen WL1L6 s 1C sich gelegentlich be1 heutigen Theologen
finden auch den Schriften VO  > E Stratmann Lorson oder hde
Das ort gebotene Material rechtfertigt nıcht die Schlüsse, die die Verfasser
aus iıhm ziehen un: die C111 dilettantisches Populärschrifttum heute auch
katholischen Deutschland un Osterreich ZU Schaden für die kirchliche
Lehre un für die Gewissensbildune verbreitet Daran ändert auch C111l SC-
jegentliches kirchliches Imprimatur nıchts

Die Atombombe

afls die Nuklearwaffentechnik die Anwendung der 1ler vorgetragenen
Grundsätze beeintluilst IST selbstverständlich Immerhin warn der Papst
auch da VOL eınselklıgen Betrachtungsweise Der christliche Friedens-
wille „„1ST VO  — SANZ anderen Prägung als das gewöhnliche Gefühl für
Menschlichkeit das oft 1U TELNE Sentimentalität ist un den Krieg ledigs-
lich verabscheut WD CI Schrecken un Grausamkeiten, SCINETr Zerstö-
runSch un KFolvsen und nıicht uch WESC Ungerechtigkeit Einem sol-
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chen Gefühl eudämonistischer und utilitaristischer Art un:! materialistischer
Herkunft fehlt die feste Grundlage strengen un unbedingten Ver-
pflichtung schafft Boden, auf dem der Betrug des uniruchtbaren
Kompromisses, der Versuch sich auf Kosten der andern retften, un auf
alle Fälle das Glück des Angreifers gedeihen *6 16

Was die moralische Verwerfuneg der atomaren und ähnlich schwerer Waft-
fen angeht hat der Papst klar erklärt „ S geNUgt nicht dafß I11LA  —- sich SCHCH
e1Ne Ungerechtigkeit irgendwelcher Art verteidigen hat die Gewalt-
methode des Krieges anzuwenden Wenn die Schäden, die ach sich zıeht
unvergleichlich grölser sınd als die der geduldeten Ungerechtigkeit kann
Ian verpflichtet SCLIL, die Ungerechtigkeit auf sich nehmen Was Wir 1ler
>>  esagt haben, gilt VOLr allen Dingen für den AB Krieg den atomischen,
biologischen und chemischen. Die Frage, ob schlechthin notwendig werden
kann,; sich SCHCN * ABGE-Krieg verteidigen, sSCc1 hi©r 1Ur gestellt.
Die Antwort äßt sich aus denselben Prinzipien ableiten, die heute entschei-
den, ob Krieg überhaupt rechtfertigen ist Jedenftails stellt sich
och = andere Frage IsSTt nıcht möglich durch internationale )berein-
kommen den AB Krieg ächten und wirksam unmöglich machen @°° 17
(Serade der letzte atz I1ST e1MN Hinweis darauf da{s der Papst die absolute Un-
erlaubtheit jedes Einsatzes solcher Waffen nicht VO  E vornherein für
hält; SoONSsS brauchte S1C nıcht Krgebnis internationaler Abmachungen SC1N.

In der Osterbotschaft 1954 welst der Papst auf die Größe der Schäden hin,
die 1er unter Umständen entstehen können, auch auftf ihre Unabsehbar-
eıt Unter diesen Umständen können bestimmte Einsätze atomarer Waf-
fen durchaus unsıttlich werden dann nämlich wein der durch S16

gerichtete Schaden keinem Verhältnis steht den rettenden Werten
oder der Schaden selbst unberechenbar geworden ist, VOT allem der indirekte
Schaden den Unschuldigen.

Man wird hier bedenken9da{fßs die Kracve ach dieser Abwägung Or

Werten un Schäden Tatsachenifragen, nicht Grundsatziragen betritft Die
Kirche wird also 1 ihrer Beantwortung lange zurückhalten. als die für die
Bewertung dieser Tatsachenfragen zuständigen Wissenschaftler verschiede-
DEr Meinung sind. Man wird auch bedenken MUSSECH, dafß der Übergang
nichtatomarer atLtomarer Kriegsführung ZWAar große (sefahr ist, z

den verschiedenen Teilen der Welt verschieden große Gefahr, dafß ber
die Behauptung notwendigen Automatik heutiger krieverischer KEnt-
wicklungen bis ZU Einsatz der ‚etzten Kampfmittel gerade den letzten
Jahren wlıeder durch Tatsachen widerlegt wurde, Asien un Eu-
roODa. Die Behauptung solcher Automatik ist leider sehr _gefährliches Poli-
tikum geworden, das die sittliche Entscheidungskraft einseit1g lähmt Man

Weihnachtsansprache 1943; Utz-Groner 4153
3 Y Ansprache dıe Teilnehmer der sechzehnten Sıtzung des internationalen Dokumen-

tatıonsbüros für Militärmedizin Okt 1953 AAS DE (1953) Utz-Groner
2366/67. AAS (1954) Utz-Groner 3849
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sollte sich hier durchdie Sprachemancher Militärs‚niıcht z sehr bee TUC
Jassen: vorwiegend technisches Denken übersieht 1eT leichter den mıit dem
technischen Fortschritt doch grundsätzlich wachsenden Einflhu{£ der mensch-
lichen Freiheit gegenüber naturkausalen Abläufen, die den Politikern der
Gegenwart 5 ze1 grölßere Freiheit ı der Beeinflussung, Verschärfung,
Milderung un Abbruch schwebender Entwicklungen ermöglicht qls {rü-
her Wenn gelegentlich Stellungnahmen unNnseTer Frage katholischen
Bereich tun, alg SCcC1 die durch die Waffentechnik geschaffene 1tua-
108 mi1t den ‚„‚abstrakten“ Grundsätzen der kirchlichen Lehre nıcht mehr
bewältigen; als SC durch S16 auch die Möglichkeit 111er gerechtfiertigten kon-
kreten Bereitschaft ZU bewafiftfneten Verteidigung heute nicht mehr gegeben,

sehen solche AÄAußerungen die Situation anders als S 1C der augenblickliche
nhaber des obersten kirchlichen Lehramtes sieht Man sollte > SC

klares Wort weder die Außerungen Kardinals stellen, die VOL diesen
eindeutigen Äußerungen des Papstes geschrieben und bisher OIN Schreiber
nicht wiederhaoalt wurden; uch nıcht die Außerung diesesder Bischofs
oder Theologieprofessors. Wichtiger ıst, alles tun, damıit geschieht, W.

der Papst verlangt; da{fß durch internationale Verträge die Einsätze und Kr-
stellung solcher W aflfen geächtet und durch C111 Verbesserung der Organi-
satıon der KExekutive dieser Konvention der ihrer strafrechtlichen Ahn-
dungsmöglichkeiten der Streit gegenstandslos wird

Die Wehrdienstpflicht
Im Rahmen ihres Verteidigungsrechtes hat die staatliche Autorität das

Recht, C116 ihrer Durchführung entsprechende Rüstung und Wehrmacht quf-
zubauen. Das Gemeinwohl verlangt, da{fßs S1C dabei die Freiheit der Bürger
nicht mehr einschränke, als ecs die Notwendigkeit erheischt Das Urteil ber
das Ausma{s dieser Einschränkung 188104 dem gewissenhaften Krmessen der
JLräger staatlicher Autorität überlassen werden S1ie allein verfügen für
wöhnlich sowohl der Frage nach dem Vorliegen des Ernstfalls W1C der azu
notwendigen Vorbereitungen ber die notwendige Übersicht Natürlich kön-
Ne s 16 Die Itrrtumswahrscheinlichkeit beim einzelnen Staatsbürger
jedoch 1ST allgemeinen unverhältnismälßig größer Unser demokratisches
Staatssystem darf nıchtazu verleiten dem einzelnen Bürger 1er die Fähiekeit
zuzusprechen die Voraussetzungen für den Ernstfall der die Notwendigkeit
des Verteidigungsaufbaus ebenso leicht beurteilen önnen W16 die verfas-
sungsgemäfß amıiıt beauftragten Organe des Staates Irotz 3808 Publi-
zistik bleibt C111 großer el der Maotive ihres Handelns verständlicher- und
berechtigterweise gerade 1er unsichtbar Und eTrTwWwEeIST sich gerade hiıer,
Vo welch entscheidender Bedeutung die Wahl solcher Männer durch das
olk die politischen entscheidenden (Gremien IST, bei denen C1M3 Höchstmafs

Vertrauenswürdigkeit hinsichtlich der gewissenhaften Prüfung dieser
Kechtsiragen gefordert wird. Gerade 1er erweist sich die Notwendigkeit lau-
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tere Pers nlichkeiten 1€e etzten Entscheidungen i 1Ner Demokratie.
esonders ı Verteidigungswesen.

Die Frage der Kinführung der Wehrpflicht, VOT allem der allgemeinen,
hat ı diesem Zusammenhang C111 grundsätzliche und ‚0l tatsächliche Seite
Grundsätzlich 1st jede Einschränkunge der Freiheit des Bürgers, die nicht not-
wendig ist uch ungerechtfertigt Die Päpste un die Moraltheolosren der
etzten 150 Jahre haben unfer diesem Gesichtspunkt der verbreiteten In-
stıitutıion der allgemeinen Wehrpflicht scharfe Kritik geübht Sie schien ihnen
durch die tatsächliche Lage vielfach nicht gefordert und moralisch erheh-
licehen Bedenken ausceesetzt 1e1 zitiert W'C) uch Sinn

beachten, 1st 1eTr das Wort Leos I1 aus dem Rundschreiben TAae-
clara gratulationis VO 20) unı 1594 ber die Lage Kuropas: „Schon Sse1it
vielen Jahren haben WITr VO Frieden nicht 1e]1 mehr als den Schein Da das
gegense1ll1ge Vertrauen geschwunden und dem Argwohn Platz gemacht sind
fast alle Nationen um die Wette damit beschäftigt sich ZUu. Krliege rusten
Die unerfahrene Jugend wird die Gefahren des Militärlebens SeSLUrZT
S16 des Rates der Eltern entbehren mu{ Uun: ihrer Autorität entzogen 1St In
der Blüte un Kraft der wird die JUNSC Männerwelt WCS OIn Acker-
aH VO  } heilsamen Studien, VO Handel und (Sewerbe den Waffen
berufen. Daher IST auch infolge VOo ungeheuern Ausgaben der Staatsschatz
erschöpft, der Reichtum der Länder zusammengeschmolzen, das Vermögen
der einzelnen schwer geschädigt. Wir sınd bereits weit gekommen, da{fß der
hbewaffnete Friede allgemach unerträglich geworden Sollte derartiger
Zustand der bürgerlichen Gesellschaft CLn natürlicher CIM Und doch können

uns desselben nicht entledigen un: ecMmMm wahren Krieden gelangen,
sSCc1 ennn durch die Gnade Jesu Christi CC 19 och deutlicher 1ST ber uch

ler wieder dem W as CS ordert nämlich gleichzeitige un: allseitire Ab-;
A, SE E

schaffung der allgemeinen Wehrpflicht das Schreiben, das Auftrag VO

Benedikt Kardinal Gasparrı Oktober 1917 den Erzbischof VO
eNSs richtete „Wenn INa  = durch S SCHIEMSAMNE Vereinbarung der 71Vili-
s1ıerten Nationen die Militärdienstpflicht abschafft und S16 durch rel-
willigendienst ersetzt, würde ma  — VO selbst un ohne jede Störung der
öffentlichen Ordnung die Abrüstung herbeitführen muıt all en glücklichen
Wolgen, die bereits angedeutet haben Seit mehr als Jahrhundert
wäar die allgemeine Wehrpftlicht die eigentliche Ursache vieler bel welche
die Gesellschaft schwer getroffen haben das wirkliche Heilmittel 1st die
gleichzeitige Uun: allseitige Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht GG Eine
große Anzahl VO  - Moraltheologen haben darum, S16 trotzdem bestand
keine Gewissensverpflichtung NSOCHNOMMCN, S IC vielmehr für blofses „PO'
nalgesetz gehalten VOL allem Friedenszeiten 20 Wer Ausführungen dieser
Theologen Liest sıeht leicht dafß ihre KEntscheidung nıcht ungeprüft auf die

ASS XXVI;, 705
Vg Dermeersch, Quaestiones de Justitia, Brügge 1904, 126 Lehmkuhl, heo-

logıa Moralıs, Freiburg 1914, 1175
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(Sevcenwart übertragen werden kann uch dieser Frage hat sich angesichts
der Rüstungsstärken, die NUu einmal gegeben sind der Wehrpflichtgesetze

andern Ländern, der Gefahr der Ausweitung der Kriege der Gefährdung
unzulänelich ausgebildeter Reserven die Tatsachenlage geändert qaut die der
Grundsatz möglichst großer Freiheit angewandt werden MNu Von ihrer Be-
urteilung, nicht VO  - £1NEeMM Grundsatz alleıin, 1St ach den traditionellen Re-
oeln der Maoral entscheiden, ob ZUTC Verteldigung die allgemeine Wehr-
pflicht NOULS 1st oder nıicht I)as Urteil mMu wieder den verantwortlichen Or-
a  I des Staates überlassen bleiben Kıs kann heute anders lauten als Irüher,
hne da{fß sich moraltheologische Grundsätze ändern müßflsten Wir S:  O,  aAS Cn
nicht und die Kirche sa nicht da{fß CS der Fall 1ST ber‚} widerspricht
den Grundsätzen, VO denen aus die traditionelle katholische Moraltheologie
diese Frage behandelt hat, behaupten,S allgemeine Wehrpflicht komme
grundsätzlich nicht ı Frage, wen1igstens nıcht als Verpilichtung (GGewissen.

Wa S 1 Wahrung der Grundsätze des natürlichen Rechtes VO  - der staat-
Lliechen Autorität ausgesprochen wird besteht eln objektives Dienstverwel-
gerungsrecht

Die Wehrdienstverweigerung
Das bedeutet nicht da{ß objektiv 1116 C111 ehrdienstverweigerungspecht

2  äbe Es <ibt den Mißbrauc staatlicher Gewalt SC das natürliche Recht
[DS oibt keinen onkreten Krieg hne 111611 solchen Mißbrauce wen1gstens
auf Seite Der ZU Dienst Aufgerufene hat objektiv, W EeEINMHN VO  —_ ihm
gerechte Handlungen verlangt werden SOSar die Dienstverweigerungspflicht
Diese Lehre hat die katholische Maral 1UuMmMer wieder ausgesprochen Sie 0 KE

zusprechen, 1st uch heute notwendig Nur darf bel1i der Feststellung dieses
Rechtes nıcht die Schwierigkeit der Urteilsbildung be einzelnen bagatelli-
Ss1ıert, Verpflichtung ZU Prüfung unzumutbar übertrieben und SE111C

Handlungsfreiheit 1 Zweiftfelsfall ungebührlcih eingeschränkt werden.
Eine SaNz andere Frage ist, ob der leidenschaftlich diskutierten Frage

ber die gesetzliche Durchführung des Satzes 1 Grundgesetz, nıemand dürte
- (Sewissens ZzU Kriegsdienst mıiıt der Wafife SCZWUNSCIL werden,
die Behauptung derer zurecht besteht, die’der Satz umfasse auch die
ben SeNannten Tatbestände. Wır sind 1er mıt Werner W eber der Ansıicht:
He Normierungen über 116 Wehrpflicht der Bundesrepublik einschliefß-

lich des Art Abs atz stehen a 180 nNntier der Voraussetzung, da{fßs die
Bundesrepublik DUr („gerechten Verteidigungskrieg führen un V:  I -

bereiten kann Welche Möglichkeiten des erlaubten Ungehorsams und des
Widerstandes der Wehrpflichtige hat, wenn unter Verletzung der Art 25
un: 26 Abs verfassungs- und völkerrechtswidrige Störungs- Un
Kriegsaktionen hineingezogen werden sollte; steht auf andern Blatt,
hat aber mit dem Kriegsdienstvérweigerungsrecht des Abs nichts

tun Art Abs geht VO Kriegsdienst 1 Rahmen verfas-
sungsrechtlich erlaubten un: gebilligten Wehrpflicht AuUuSs und schließt des-
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halb aus,da{iß das ZUm rechtmäßigen Verfassungsvollzug gehörende Institut
der Kriegswaffendienstverweigerung mıt der Frage des gerechten Krieges
der ungerechten (verfassungswidrigen) Krieges Verbindung gebracht
wird“® (Werner Weber, Die Grenzen der Kriegsdienstverweigerung, Rechts-
gutachten ber die Vereinbarkeit des S 25 des Regierungsentwurfs C1N€:

Wehrpflichtgesetzes MA1L Art Abs des Grundgesetzes; März 1956, 13)
Wir glauben, das Gesagtegilt auch für. objektiv ungerechte Aufforderungen
ZU W .ehrdienst, die naturrechtliches Unrecht enthalten, VO  e dem nicht ı
den Art 25 un die ede ist.

VWieder C116 andere Frage ist, ob die 1 diesem Artikel dem dann 180 ob-
jektiv irrenden (Jewissen eingeräumte Rücksicht auch gilt, WwWenNnnNn sich dieser
Irrtum nıcht auf die Frage ach der grundsätzlichen oder allgemeinen Ver-
werftflichkeit des Dienstes MIit der Waffe bezieht sondern auf die Krage der
Erlaubtheit dieses 1er und Jetz geforderten Dienstes Wir haben 1er den
Standpunkt vertreten, daß unabhängig VO der positivrechtlichen Deutung
des Verfassungssatzes der naturrechtliche Tatbestand dieser I Besteht die
staatliche Wehrpflicht objektiv Recht hat derjenige den sSCcC1in CC -

schuldet IFF 15CS 127 und jetz unüberwindliches Gewissensurteil Z.UI1 (ze-
genteil auffordert objektiv kein Verweigerungsrecht Er hat aber das der
allgemeinen Menschenwürde gründende Recht nıcht CLICE gewissenswldri-
SCH Handlung VO taat SCZWUNSCH werden, weil solcher Zwang kon-
kreten Fall Zwane ZULC Sünde wäre und nıchts auf der W elt C111 solchen
Zwang rechtfertigen kann uch die Berufune auf das emeinwohl nıcht
denn Zwang O£WISSeENSWIdrisem Verhalten kann Rahmen des (ÜJemein-
wohls nıemals PCINCI möglichen Forderung werden Wohl hat der Staat
das Aecht den Betreffenden ZWINCEN Handlungen unterlassen, die 5C-
meinwohlwidrig sind obwohl sich azu (zewissen aufvefordert fühlt

diesem Fall liecet kein Zwansgs ZUTLC Sünde V'OL Der Staat kann, der Tatı
bestand des unverschuldet IFrTISCH (z“ewissens gegeben 1sSt und Möc-
Lichkeit sollte nicht oeleurnet werden! auch den Verweigerer nıcht cht
bestrafen Denn fehlt die Voraussetzung personaler Strafwürdigkeit die.
SUuD] ektive Schuld Was der Staat ohl verlangen und auchErZW1INSeCN kann,
ist unter Umständen die Haftung des V erwelgerers den entstehendien
Schaden die Gemeinschaftt.

Da{fß der Tatbestand des unverschuldet ITT1ISEN (F+ew1ssens gegeben 1ST
braucht der Staat icht auf Behauptung hın als bewlesen 1INZU-
nehmen Er wird Bewelse verlangen dürfen auch un V'OT allem, ob der sich
Weigernde die notwendigen und zumutbaren Anstrengungen gemacht hat
sich E1n rechtes (Jewissen dieser Frage bilden Dabei wird z ück-
sichtnahme qaut die C177 C6C11C begrenzte Möclichkeit der rechten Urteilsbildung
sech1r ordern SC Die ausgenblickliche Propaganda für die Verweigerung
schafft ZU Schaden der echten Verweigerer gehäuft den Verdacht, da{fß die
Voraussetzungen der Rechtmäßigkeit der Dienstverweigerung Sinn des
esetzes nıcht gegeben sind



ehr-Bedauerlich bleibt, da{fß die FKormu J1eTrung des Gesetzgebers
pflichtgesetz den ebennannten Fall, der Erachtens der (sewis-
senstfreiheit willen geschützt werden konnte, nıicht berücksichtigt hat och
bedauerlicher ist, da{fß die heute oft verlangte Ausdehnung des eWwisseNSs-
schutzes auch den FKall des hierher gehörenden Widerstandsrechtes SCHN
die staatliche (Gewalt die gesetzlich TIMN1eETEN Erachtens dem Ge-
setzgeber des Grundgesetzes aus guten Gründen fernlag, das Anliegen deer
Wehrpflicht un Dienstverweigerung och weılter verdunkelt

Wir wiederholen noch einma[l| den Gedanken VO Anfang Über alle diese
KFragen schreibt InNna  b gesicherter INn  — ruhigen Zeiten darüber schrei-
CN kann Ulrich Scheuner hat mIit Recht bedauert ‚„Die Diskussion die
Kriegsdienstverweigerung leidet heute noch darunter, da{fß S16 mi1t der VE -

fassungsrechtlichen und politischen Auseinandersetzung den deutschen
Verteidigungsbeitrag Verbindung gebracht und MI1 der Stellungnahme
dieser Streitirage verwechselt wird (62 1Noch verhängnisvoller wird diese
Verwechslung, WENN das Problem der Spannung zwischen dem (zewis-
sensentscheid der Jräger staatlicher Autorität un: dem der Kriegsdienstver -
WC1ISCTIECFT, der Spannung zwischen dem Hoheitsrecht des Staates
Kntscheidung politischer Fragen und dem Mitbestimmungsrecht des Staats-
bürgers daran eintach dem Problem der Spannung zwischen Macht und
(Fewissen oder > der Alternative Mord un: Liebe vereinfacht SO einfach
sınd die Dinge nıicht un einfach sicht S1C uch nıcht die Kirche Keinem
der Beteiligten erspart S 1C das Kreuz der Entscheidung
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